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INFORMATION ÜBER DEN UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN 

(Conflict of Interest-Policy) 

Interessenkonflikte lassen sich insbesondere bei einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das für seine Kunden 
unter anderem eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen erbringt, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung 
mit den Vorgaben der Finanzmarktrichtlinie MiFID informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere weitreichenden 
Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten. 

Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen der Moventum S.C.A., unserer Geschäftsleitung, unseren 
Mitarbeitern, unseren Dienstleistern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind und unseren Kunden, oder 
zwischen unseren Kunden bei folgenden Wertpapier-Dienstleistungen/-Nebendienstleistungen: 

 Anlagevermittlung (Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von 
Finanzinstrumenten), 

 Finanzportfolioverwaltung (Verwaltung einzelner oder mehrerer in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen 
für andere mit Entscheidungsspielraum), 

 Anlageberatung (Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Beauftragte, die sich auf 
Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der 
persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht 
ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird). 

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Auftragsausführung beeinflussen, haben wir uns und 
unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, 
rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards, und insbesondere immer die 
Beachtung des Kundeninteresses. Unabhängig davon haben wir unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung 
eine Compliance-Organisation eingerichtet, der Identifikation, Vermeidung und Management von Interessenkonflikten 
obliegt. Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen: Alle Mitarbeiter, bei denen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können, sind zur Offenlegung ihrer gesamten Geschäfte in Finanzinstrumenten 
verpflichtet. Es findet eine laufende Kontrolle aller Geschäfte der in unserem Haus tätigen relevanten Personen statt. 
Moventum hat strikte Regelungen über die Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen insbesondere für die an 
der Erstellung von Finanzanalysen beteiligten Mitarbeiter festgesetzt. 

Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie insbesondere hinweisen: 

Sind Interessenkonflikte in Einzelfällen ausnahmsweise nicht durch die obige Aufgabenteilung oder unsere 
Compliance-Organisation vermeidbar, werden wir unsere Kunden entsprechend dieser Policy darauf hinweisen. Wir 
werden ggf. in diesen Fällen auf eine Beurteilung, Beratung oder Empfehlung zum jeweiligen Finanzinstrument 
verzichten.

Beim Vertrieb von Wertpapieren erhalten wir in der Regel Zuwendungen von Fondsgesellschaften und 
Wertpapieremissionshäusern. Hierzu gehören umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen, die von 
Fondsgesellschaften aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren an uns gezahlt werden. Zu den o.a. 
Zuwendungen zählen ferner Vertriebsprovisionen, die von Wertpapieremittenten in der Form von 
Platzierungsprovisionen, entsprechenden Abschlägen auf den Emissionspreis (Discount/Rabatt) und 
Vertriebsfolgeprovisionen geleistet werden. Darüber hinaus vereinnahmen wir Ausgabeaufschläge selbst, soweit wir sie 
beim Verkauf von Investmentanteilen oder anderen Wertpapieren erheben. Die Vereinnahmung dieser Zahlungen und 
Zuwendungen bzw. sonstiger Anreize dient der Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwertiger Infrastrukturen für 
den Erwerb und die Veräußerung von Finanzinstrumenten. Den Erhalt oder die Gewährung von Zuwendungen legen 
wir unseren Kunden offen. Einzelheiten hierzu teilen wir Ihnen auf Nachfrage gerne mit.  

An unabhängige Vermittler, die uns mit oder ohne Bezug zu einem konkreten Geschäft Kunden oder einzelne 
Geschäfte zuführen, geben wir die oben dargelegten Provisionen für ihre Vermittlungstätigkeit ganz oder teilweise 
weiter. In Einzelfällen werden erfolgsabhängige Provisionen gezahlt. Darüber hinaus können Vermittler auch von 
Dritten, insbesondere Fondsgesellschaften und Wertpapieremissionshäusern, neben den von uns weitergegebenen 
Provisionen unmittelbar Zuwendungen erhalten. 

In der Vermögensverwaltung haben Sie als Kunde die Verwaltung und damit auch die Entscheidung über den Kauf und 
Verkauf von Finanzinstrumenten an Ihren Vermögensverwalter delegiert. Damit treffen wir im Rahmen der mit Ihnen 
vereinbarten Anlagerichtlinien die Entscheidungen über Käufe und Verkäufe, ohne im jeweiligen Einzelfall Ihre 
Zustimmung einzuholen. Diese Konstellation kann einen bestehenden Interessenkonflikt verstärken. Den hieraus 
resultierenden Risiken begegnen wir durch geeignete organisatorische Maßnahmen, insbesondere einen am 
Kundeninteresse ausgerichteten Investmentauswahlprozess.  


